
Beitrag für das Amtsblatt am 20.10.2011 
 
 

Volksabstimmung über das Stuttgart 21-Kündigungsges etz am 27.11.2011  

Stuttgart 21 – ja oder nein? Darüber wird schon seit geraumer Zeit gestritten. Am 27. November 

findet deshalb eine Volksabstimmung über das Kündigungsgesetz statt. Mannheim bildet einen 

der 43 Stimmkreise im Land. Inzwischen wurden Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz als Kreisab-

stimmungsleiter und Werner Schindele, Projektleiter Wahlen der Stadt, als Stellvertreter berufen. 

Jetzt wird der Kreisabstimmungsausschuss gebildet. Dann sind die gesetzlichen Abstimmungs-

organe komplett, denn auch die Helferinnen und Helfer für die Abstimmungsgebäude im ganzen 

Stadtgebiet konnten bereits gewonnen werden. 

 

Stimmbenachrichtigungen werden gedruckt  

Am Wochenende wird das Verzeichnis der Stimmberechtigten erstellt. Automatisch eingetragen 

werden knapp 200.000 Frauen und Männer mit Deutscher Staatsangehörigkeit, die am Abstim-

mungstag volljährig sein werden, seit mindestens 27. August 2011 in Baden-Württemberg woh-

nen und am Stichtag 23. Oktober in Mannheim mit Hauptwohnung gemeldet sind. 

Ihnen werden bis spätestens 5. November die Stimmbenachrichtigungen an die Wohnungsan-

schrift zugestellt - für die Volksabstimmung in einem Umschlag, in dem auch der Text des S 21-

Kündigungsgesetzes enthalten sein wird. Den Stimmzettel gibt’s erst im Abstimmungsraum, Sie 

können ihn aber auf der Internetseite  

„http://www.mannheim.de/stadt-gestalten/volksabstimmung“ schon anschauen. Dort erhalten 

Sie auch weitere Informationen. 

 

Briefkasten richtig beschriftet? 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Briefkasten richtig beschriftet ist und dass alle für die Wohnung 

gemeldeten Familiennamen aufgeführt sind, damit die Benachrichtigungen auch eingeworfen 

werden können. Wer bis 5. November keine bekommen hat, sollte dies dann sofort beim Wahl-

büro (Sammelnummer 293-9566) überprüfen lassen, weil sonst die Gefahr besteht, dass er 

nicht abstimmen darf. Wer am 27. November nicht in sein Abstimmungsgebäude gehen kann, 

kann den vorgedruckten Antrag für die Briefabstimmung von der Stimmbenachrichtigung ab-

trennen und abschicken. Die Unterlagen für die Briefabstimmung dürfen aber erst ab dem 

07. November ausgegeben werden.  



Wahlbüro im Rathaus E 5 öffnet am 07.11.2011 

Das Wahlbüro der Stadt wird in bewährter Weise auch die Volksabstimmung organisieren - wie-

der als Lehrbetrieb mit Verwaltungsauszubildenden der Stadt. Es hilft bei allen Fragen rund um 

die Abstimmung. Die Postanschrift lautet: Stadt Mannheim – Wahlbüro, 68119 Mannheim. Die 

Öffnungszeiten sind ab 07. November: Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr, donnerstags bis 18 

Uhr, in der Woche vor der Abstimmung täglich bis 18 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung. 

Alle Informationen auch im Internet unter www.mannheim.de. 

 


